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RS OGH 1978/1/26 7Ob746/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1978

Norm

ABGB §176 B

JWG §26

Rechtssatz

Nicht jede Bestrafung rechtfertigt eine Verfügung nach § 176 ABGB nF und insbesondere nicht eine Maßnahme nach §

26 Abs 1 JWG, weil nicht immer die Gefahr des bösen Beispiels gegeben ist bzw eine mögliche Gefährdung des Kindes

vorliegt.
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